
LVR-Fachbereich Umwelt
Ottoplatz 2
50679 Köln

Die unterzeichnende Person ist Eigentümer/in der Fläche und bereit, sich an den Maßnahmen des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) 
zur ökologischen Verbesserung und kulturlandschaftlichen Gestaltung der rheinischen Landschaft zu beteiligen und beabsichtigt das angege-
bene Grundstück mit den umseitig aufgeführten Gehölzen zu bepflanzen und zu pflegen.

Um einen größtmöglichen Erfolg der Neupflanzung zu gewährleisten, verpflichten Sie sich, die Pflanzung zu erhalten und zu pflegen, insbe-
sondere dazu:

1.	 beim Eintreffen der Gehölze diese sofort einzuschlagen, und - sofern Frost, Schnee oder Regen nicht daran hindern - umgehend aus-
zupflanzen sowie Hochstämme mit den ebenfalls geförderten Pfählen zu sichern, sowie an Weideflächen Hecken durch einen Schutzzaun 
gegen Weidetiere zu schützen,

2.	 an Ackerflächen Schäden an der Pflanzung durch Spritzungen und landwirtschaftliche Bearbeitung zu verhindern,

3.	 gegen Wildverbiss nötigenfalls mit einem biologisch verträglichen Verbissmittel zu behandeln oder bei Hochstämmen Baumschutzman-
schetten anzubringen, 

4.	 gegen Wühlmausfraß bei Obstbäumen im Wurzelbereich geeignete Schutzvorkehrungen zu treffen,

5.	 bei starkem Krautwuchs in den ersten 2 Jahren die Pflanzung einmal Ende Juni freizuschneiden oder zu mulchen,

6.	 frei wachsende Hecken alle 10-12 Jahre, evtl. bis auf einzelne durchgewachsene Bäume, abschnittsweise auf den Stock zu setzen,

7.	 Schnitthecken und Kopfbäume, die als solche gepflanzt werden, in der traditionellen Form zu pflegen,

8.	 Obstbäume in den ersten fünf Jahren jährlich fachgerecht zu beschneiden, danach mindestens jedes dritte Jahr,

9.	 die Gehölze nach der Pflanzung sowie bei Trockenheit in den beiden ersten Jahren ausreichend zu wässern,

10.	 die für die Pflanzmaßnahme vorgesehene Fläche für Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege bereitzustellen und die mit 
öffentlichen Mitteln beschafften Gehölze im Sinne des Natur-, Arten- und Landschaftsschutzes zu erhalten und zu pflegen sowie alles zu 
unterlassen, was den Bestand der Anpflanzung gefährdet,

11.	 dem Landschaftsverband Rheinland bzw. seinen Beauftragten zur Prüfung der Maßnahme ein Begehungsrecht einzuräumen.

12.	 die Auflagen zum Schutz und zur Erhaltung der Pflanzung gehen bei Grundstücksveräußerung auf die neuen Eigentümer über, die bei 
Verkauf der bepflanzten Fläche über diesen Sachverhalt zu informieren sind, 

13.	 auf die Bestimmungen des Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz -LG 
NRW-) zu gesetzlich geschützten Landschaftsbestandteilen wird besonders hingewiesen: 

§ 47 Gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile (Gesetzesstand: 05.07.2007): 

(1) Mit öffentlichen Mitteln geförderte Anpflanzungen außerhalb des Waldes und im baulichen Außenbereich im Sinne des Bauplanungs-
rechts und Wallhecken sind gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile. Dies gilt nicht für Begleitgrün von Verkehrsanlagen; § 47a 
bleibt unberührt. Einer besonderen Ausweisung gemäß §§ 19 bis 23 bedarf es nicht. 

(2) Die gesetzlich geschützten Landschaftsbestandteile dürfen nicht beschädigt oder beseitigt werden. Insbesondere ist es verboten, sie 
zu roden, abzubrennen oder mit chemischen Mitteln zu zerstören. Pflegemaßnahmen und die bestimmungsgemäße Nutzung der Anpflan-
zungen werden hierdurch nicht berührt. 

Bei Vernichtung der Pflanzung oder Ausfällen, die auf Nichtbeachtung dieser Verpflichtung zurückzuführen sind, müssen auf eigene Kosten 
Ersatzpflanzungen nach den Weisungen des LVR durchgeführt werden.

Wird das Pflanzgut nicht zweckentsprechend verwendet oder wird die Anpflanzung beseitigt, entsteht ein Rückzahlungsanspruch für den 
Landschaftsverband Rheinland in Höhe der für das Pflanzgut aufgewendeten Mittel.

Das erforderliche Pflanzgut wird zu Lasten des LVR -vorbehaltlich der Prüfung der Förderfähigkeit vor Ort und der Bewilligung der notwen-
digen Haushaltsmittel- voraussichtlich im Spätherbst zu einem zentralen Auslieferungsort geliefert. Selbstabholung ist erforderlich.

Die unterzeichnende Person ist Eigentümer/in der vorgesehenen Pflanzfläche. Bei der Pflanzfläche darf es sich nicht um eine überbaubare 
Grundstücksfläche handeln. Es bestehen keine anderweitigen Ausgleichspflichten nach dem Landschaftsgesetz, wonach landschaftspflegerische 
Maßnahmen durch den/ die Antragsteller/in oder durch Dritte auf dieser Fläche durchgeführt werden müssen. 

Für das Pflanzgut hat die unterzeichnende Person keine anderen Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln beantragt oder erhalten. Es besteht 
kein Rechtsanspruch auf die Zuteilung von Pflanzgut.

Mit der Unterschrift bestätigt die unterzeichnende Person zudem, die beigefügten Erläuterungen gelesen zu haben.

Eigentümer/in  

Str. / Nr.

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Bitte wenden -->  

Antrag auf kostenlose Bereitstellung von Pflanzgut im Jahr 2010

Datum, Unterschrift (Eigentümer/in)
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